
 

Corona-Pandemie:  
Hygienekonzept Touristische Dienstleister 
 

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Wohnen, Bau 
und Verkehr und für Gesundheit und Pflege 

 

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird folgendes Rahmenkonzept für 
betriebliche Schutz- und Hygienekonzepte von touristischen Dienstleistern bekannt ge-
macht: 

1. Anwendungsbereich 

Die Handlungsempfehlungen gelten für touristische Dienstleistungen mit Freizeitein-
richtungen im Außenbereich sowie touristische Verkehre (Fluss- und Seenschifffahrt 
im Ausflugsverkehr, Seilbahnen, touristische Reisebusse, touristische Bahnverkehre).  

2. Organisatorisches 

2.1 Die Betriebe erstellen ein betriebliches Schutzkonzept unter Berücksichtigung von 
Mitarbeitern und Gästen und unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der ar-
beitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen, das auf Verlangen der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist. 

2.2  Die Betriebe schulen ihre Mitarbeiter (innerbetriebliche Maßnahmen) und berück-
sichtigen dabei deren speziellen Arbeits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifikation und 
sprachlichen Fähigkeiten. Die Mitarbeiter werden über den richtigen Umgang mit 
Mund-Nase-Bedeckung und allgemeine Hygienevorschriften informiert und geschult. 
Mitarbeiter mit COVID-19-assoziierten Symptomen (z. B. unspezifische Allgemein-
symptome, akute respiratorische Symptome jeglicher Schwere, Verlust von Geruchs- 
und Geschmackssinn) dürfen nicht arbeiten. 

2.3 Die Betriebe kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsmaß-
nahmen an ihre Gäste. Gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird 
konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 

2.4 Arbeitsschutz für das Personal: 

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die 
Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit für seine Beschäftigten am Arbeitsplatz zu 



beurteilen (sog. Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im 
Rahmen der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber ggf. weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 
des BMAS ist zu beachten. 

2.4.1 Die amtlichen Empfehlungen zum Mutterschutz im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 sind zu beachten. 

2.4.2 Die Betriebe kontrollieren die Einhaltung des betrieblichen Schutzkonzepts sei-
tens der Mitarbeiter und Gäste und ergreifen bei Verstößen entsprechende Maßnah-
men. 

3. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

3.1 Oberstes Gebot ist die Abstandsregel von 1,5 m zwischen Personen. Dies gilt für 
Gäste und Personal im gesamten Betriebsbereich, einschließlich des Außenbereichs 
und bei jedem Wetter. Ist in einzelnen Bereichen verstärkt mit aerosolbildendem Ver-
halten (z.B. Singen, lautes Rufen etc.) zu rechnen, ist ein entsprechend größerer Ab-
stand zwischen den Personen sicherzustellen. Personen, für die im Verhältnis zuei-
nander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt, haben die Abstandsregel nicht 
zu befolgen.  

3.2 Personal und Gäste müssen in Innenbereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen. In Außenbereichen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, 
wenn die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m nicht jederzeit zu gewährleisten 
ist. Diese Verpflichtung gilt nicht für Kinder bis zum sechsten Geburtstag. 

3.3  Ausgeschlossen von der Nutzung touristischer Dienstleistungen sind Personen, die 
in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten sowie Personen mit un-
spezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere. 
Die Gäste sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informie-
ren (z. B. Aushang, Aufnahme in Buchungsbestätigung). Sollten Gäste während des 
Aufenthalts Symptome entwickeln, haben sie sich unverzüglich zu isolieren und dürfen 
Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr betreten. 

3.4  Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten CO-
VID-19-Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit 
Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnr. oder E-Mail-Adresse bzw. 
Anschrift) einer Person je Hausstand zu führen. Eine Übermittlung dieser Informationen 
darf ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber 
den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwah-
ren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrecht-
mäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Verän-
derung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Der 
Gastgeber hat den Gast bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen an 
eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter Weise zu 
informieren. 



3.5 Gästen und Mitarbeitern von touristischen Betrieben werden ausreichend Wasch-
gelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel be-
reitgestellt. Mitarbeiter werden zum richtigen Händewaschen geschult. Sanitäre Ein-
richtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. 

3.6 Jeder Betrieb erstellt ein Reinigungskonzept nach den geltenden Vorschriften unter 
Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen, z. B. Türgriffen. 

3.7  Jeder Betrieb hat für die Bereiche, in denen sich Mitarbeiter oder Gäste aufhalten, 
über ein Lüftungskonzept zu verfügen. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luft-
austausches ist die Lüftungsfrequenz an Raumgröße und Nutzung anzupassen. Alle 
gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten sind zu nutzen. Sofern 
Lüftungsanlagen vorhanden sind, ist darauf zu achten, dass es zu keiner Erregerüber-
tragung kommen kann, z. B. durch Reduzierung des Umluftanteils, Einbau bzw. häufi-
gem Wechsel von Filtern. 

3.8 Der Betreiber hat ein Parkplatzkonzept zu erstellen, wenn ein Mehrfachparkplatz 
gestellt wird. Parkplatzzufahrten sind bei zu erwartender Überlastung der touristischen 
Angebote zu sperren und erst nach Auflösung von Anstehschlangen wieder zu öffnen. 

3.9. Im Bereich der Seilbahnen gelten die Regelungen des zwischen dem Staatsminis-
terium für Gesundheit und Pflege und dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr abgestimmten und dort veröffentlichten Hygienekonzepts für Seilbahnen. 

4. Umsetzung der Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und 
Gäste im betrieblichen Ablauf 

4.1 Eintrittsbereich:  

4.1.1 Die Gäste sind über das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 1,5 m 
und die Notwendigkeit des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung zu informieren. Auf 
Außengeländen kann auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden, sofern je-
derzeit der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

4.1.2 Beim Eintritt werden die Kontakte zwischen Mitarbeitern und Gästen und der hap-
tische Kontakt zu Gegenständen (z. B. Kartenleser, Drehkreuze, Türgriffe etc.) auf das 
Notwendige beschränkt oder so gestaltet, dass regelmäßig eine Reinigung erfolgt. 

4.2 Sanitäre Einrichtungen: 

Gästetoiletten werden regelmäßig gereinigt. Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, 
Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel und Einmalhandschuhe zur Ver-
fügung stehen. Gäste werden über richtiges Händewaschen (Aushang) und Abstands-
regelungen auch im Sanitärbereich informiert. Lüfter und Handtrockner werden außer 
Betrieb genommen. Soweit erforderlich, wird der Zugang geregelt, um die Einhaltung 
des Mindestabstands sicherzustellen. 

4.3 Attraktionen in Freizeitparks: 

Die Beurteilung, welche Vergnügungsangebote zulassungsfähig sind, ist abhängig von 
der Umgebung und der Art der Aktivität. Einzelfallprüfungen haben unter Berücksichti-
gung der unter Nr. 3 genannten generellen Hygieneregeln zu erfolgen. Grundsätzlich 
sind Angebote im Freien zu bevorzugen. Auf Animationen ist zu verzichten. 



4.4 Verkaufsläden und Bewirtung: 

4.4.1 Für Verkaufsläden in den Betrieben der touristischen Anbieter gelten die Rege-
lungen für Betriebe des Einzelhandels mit Kundenverkehr. 

4.4.2 Für Bewirtungsleistungen bei den Anbietern touristischer Dienstleistungen gel-
ten die infektionsschutzrechtlichen Regelungen für Gastronomiebetriebe und das Rah-
menkonzept für betriebliche Schutz- und Hygienekonzepte von Gastronomiebetrieben.  

5. Zugangsbeschränkungsregelung und Besucherlenkung  

5.1  Touristische Dienstleistungen mit Freizeiteinrichtungen im Außenbereich müssen 
über ein nachvollziehbares, betriebsspezifisches Konzept zur Besucherlenkung verfü-
gen. Zur Gewährleistung der Einhaltung des Mindestabstands ist hier die Höchst-
grenze von einem Besucher je 10 qm zugänglicher Fläche verbindlich einzuhalten.  

5.2 Die Hygiene- und Schutzvorschriften der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung für den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr gelten als Basis-
vorschriften für alle touristischen Verkehre und Verkehrsmittel mit Ausnahme der Seil-
bahnen mit folgenden Maßgaben: 

5.2.1 Fahrgäste haben grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das 
Personal hat in Räumlichkeiten, in denen sich Gäste aufhalten, eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen. 

5.2.2 Der Ein- und Ausstieg erfolgt nach einem vorgegebenen Muster. 

5.2.3 Das Abstandsgebot von1,5 m zwischen den Fahrgästen und zum Fahrpersonal 
wird durch die Zuweisung fester Sitzplätze und die gleichmäßige Verteilung der Fahr-
gäste gewahrt. 

5.2.4 Eine regelmäßige Lüftung hat bei jedem Wetter zu erfolgen (Lüftungskonzept). 

5.2.5 Fahrgästen und Personal wird im Verkehrsmittel Desinfektionsmittel zur Verfü-
gung gestellt.  

5.2.6 Die Reinigungsleistungen während und nach jeder Fahrt werden intensiviert. 

5.2.7 Der Konsum von Alkohol ist verboten. 

5.3  Für touristische Busreisen findet Nr. 5.2.3 keine Anwendung. 

 

6. Diese Bekanntmachung tritt am 22. Juni 2020 in Kraft. 


